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hat das, SChle#w* ig-HOI$teinliohoVerwaltungsgericht- 5. Kammer-ahne mü
.
gd ir41e" Vor»

handlung am 9. Mai iädä> durch den Richter am Verwaltungsgericht JahMe als Berichter-
statter für Rächt erkannt;

Die Klage wird abgewiesen .

«2-

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens mitAusnahme die
nicht amiahubgsfähigen .außergedchtfichiin Kosten dir Beige:~`
ladAnen. .

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.Die Klägerin
darf die Vollstreckung durch'Sicherheftsleistung in Höhe deräf
stattuigsfählgen Koste abwenden, wenn nicht der Beklagte
vor der Vollsti,eckuhg Sicherheit in gleicher Höhe leistet

Die gändung Wird zugelassen

Tatbestand :

Die Klägerin wendet Ich gegen ehe Ungenährrügte bAösm£Aikcillaüe .der BeigeIad4häft.

s bew Beigeladene errichtete im März 2001 eine Mobilfunkänlage auf dem mit einem groß-

teiligen Einkaufs- und Geschäftsgebäude bebauten Grundstrick im Filkändp01 im de

ffiginciaiiibt der Klägerin . 0 Anlage bestem aus zwei - Dünfirnisäei von. 9,bzw. 11 m

aufweisenden - Röhren mit je einet Staba~Mehne Und jeweils einer Höhe vor~

	

:4
ichfir3t des Gebäudes (OK-Dachfirst 10, 63 m) sowe.tiner auf dem Boden am Getiär

de - in zwei gesonderten Technikschränken miteinem-Volumen,von jeweils weniger als 3

cbm - angebrachten Versorgungseinrichtung . Die Anlage hält die Grenzwerte dir 26.

BimSchV ein, sie Ist im Juli 2001 in Betrieb genommen wattlau.

Das vorbezeichnete Grundstück liegt im Geltungsbereich des- 1993 in Kraftgesetzten 13-

Plans Nr. 18 der Klägerin und ist als Mischgebiet ausgewiesen; unter Ziffer S.der textli-

chen PrPlan-Festsetzungen heißt es:
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�Gliederung (§ 1 Abs.,5 BauNVO)

Alts Gliederung nach § 1 Abs. 5 SauNVO iVm § 0 Abs. a Nr. 1, 2,3 und 5 BauNVO
wird festgesetzt, dass im Mischgebiet nur

1 . Wohngebäude
2. Gesdhibfts- und Büro--gebäude
3. Einzeihandetsbetnebe
4. Schank und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes

5. Anlagen für Verwaltung sowie krchriche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke

. .` ztll~ssig sind:"

Am 04.042001 beschloss die Gemeindevertretung derKlägerin eine Setxung Ober eine
- Veränderungssperre aufgrund eines am selben Tag gefassten Beschlusses über die 1.

Änderung des EJ-Plans Nr. 18,

	

_mitderfolgende Planungsziele veifolgt wurden:

Vdrkehrunöan zum Schutz vor'schädlicheii Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.
Nr. 24 BauGi3):

2.

	

Festsetzung der Höhenlagen bei baulichen Ardagen (§ 9Abs. 2.BauGB).
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Da's Begehren der Kiägedn, gegen die Mobilfunkaniage derBeigeladenen bausufsichtlich

einzuschreiten, iehntedergeklagte mit Bescheid vom 09.05.2¢01 ab und wies den hier-

gegen gerichteten Widerspruch der Klägerin mit ihr$m 05.12.2001 zugestelltem Bescheid

vorn 03.122001 als unbegründet zurück

Ani 64.012002 trat die Klägerin den Verwaltungsrechtsweg beschritten_Sie bekämpft die

dem streitgegenständlichen Bescheid zugrundeliegende Auffassung des Beklagtari,-die

Anlage der Beigeladenen stehe nicht in Widerspruch zu öffentlich-rechtfichen Vorschrlf-

ten, zumal sie baugenehmigungsfrei sei und planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten

der Klägerin mangels städtebaulicher Relevanz der Mobilfunkaniage nicht bestünden.



den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 09.05.2001 in Gestalt dds
Widerspruchsbescheides vom 03.12.2001 zu verpflichten, der Beigeladenen durch
bauaufsirhtliche Verfügung die Beseitigung - hilfsweise die Untersagung der Nut-
zung - der auf dem Grundstück Falkenring 1 eni&teten Mobilfunkanlage auf-
zugeben, und weiter hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, sie unter Behäch-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden.

Der Heda>' beantragt,

die Klage abzuweisen .

- _. Er verteidigt den streitgegenständlichen 9escheid

Die Beigeladene verteidigt ebenfalls den streitgegenständlichen Bescheid, stelltjedoch

keinen'eigenen Antrag .

per Berichterstatter Fiat am 15.11 .2002 eine Ortsbesichtigung durchgeführt

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung dunh-den Berichterstatter ohne münd-

liche Verhandlung einverstanden erklärt

Wegen der Darstellung des Sach- und Streitstandes irn Einzelnen wind auf die Geüchts-
akten und die beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten Bezug genoinrnen
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Entscheidun s runde:

Die zulässige Klage ist sowohl mit dem Haupt als auch mü den Hilfsanträgen unbegrün-
det, weil den Begehren kein diesbezüglicher Artspruch der Mägerin korrespondiert E.1
Fehlt an einer durch die Mobilfunkanlage der $eigeladenen bedingten Vedetzung'eines
subjektiv-Mntfrchen Rechts der Klägerin (wie etwa ihrer durch Art 28 Abs. 2 GG g
vvährieisteten Planungshoheit), der der Beklagte durch eine ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung überein bauaufsichtliches Einschreiten im Sinne des § 86 Abs. 1 Satz 1 LBO
Rechnung zu tragen hätte (vgl.~§ 113 Abs . 5 VwG0).

Es kann daher dähinstehen, ob eine Mobilfunkanlage der hier in Rede stehenden Art in
verschiedene, für sich betrachtet baugenehmigungsfreie Tellelemente aufgespaltet wer-
den"kann oder, ob sie zusammen mit dem Gebäude, an dem sie angebracht ist, als Ein-
heit bewertet werden muss, wefl die einzelnen Memente bestimmungsgemäß ein einheit-

liches Ganzes bilden, zumal sie nur in ihrer Zusammenfassung die ihnen zugedachte

Funktion als Sende- und Empfangsstätion fier den Mobilfunk erfüllen können (n letzterem

Sinne z.B. : VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 26.10.1998-' B-S 1848198-- BRS 62 Nr
164 = VBIBW 1999, 218 = OÖV 2000, 82 = BauR 2000, 712; Hess. VGH, Urteil vom

19.12.2000 - 4 TG 3629100 - BRS 63 Nr. 174 = GewArch 2001, 261 ; Nieders. OVG, Be-
schluss vom 31 .01.2002 -1 MA 4216/01- BauR 2002, 762 = GewArch 2002, 252

NVWZ--RR 2002, 822 = NuR 2003,44; OVG NRW, Beschluss vom 02.07.2002 - 7 9

Eine Rechtsverletzung der 14ägedn aus bauordnungsrechtlicher Sicht ist nicht erkennbar..' ::

1rYSpesondere wird eine solche Rechtsverletzung nicht durch die zwischen den äeteliigtan' .
streitige Frage aufgezeigt, ob die Mobifunkanlage derGenehmigungspflicht des § 68 �.Abs .
1 LBO unterliegt oder hiervon befreit ist (vgl. § 69 Abs . 1 Nr. 3 und Nr. 33' sowie Abs. 3
=LBO). Denn die eine Im Allgemeininteresse liegende Präventivkontrolla sicherstellende
gnundsätrliche Genehmigungspflicht als solche begrgndet.-ze~~enso wie etwa § 36 BauGB
(siehe insoweit BVerwG, Urteil vom 14.04.2000 - 4 C V99'- NVWZ 2000, 1048 = Buchholz
406_11 § 35 BauGB Nr, 342 '= B2YV812001, 22 = BaüR 20b1 ; 227 _ BRS 83 Nr. 1'15) -
kein. materielles Recht der Klägerin (vgl. in, diesem Zusammenhang OVG NRW, Be-
schloss vorn 10,03.1997-- 7 8 192197-BRS 59 Nr. 201) .
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924102 " UUR2002,1844 =. DM 2003, 547), und wann unter dieser Prämisse eihe'nidht"
nur untergeordnete und daher genehmigungsbedürftigeNutzungshinzufügung" bE:zügüch
des jewefls bettoffenen Gebäudes anzunehmen ist (siehe hierzu etwa Nleders . OVG
aa0.).

Eine Rechtsverletzung der Klägerin aus bauplanungsrechtlicher Sichtist ebenfalls'hle

feststellbar, well die Mobigunkanlage mangels bodenrechtlicher Relevanz (§ 1 Abs. 3 '. .
BauGi3) schön kein Vothaben im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGS darstellt ; so dass die

	

.
34 ff. BauGB sowie § 14 Abs. 1 Nr. 1 BauGB keine Anwendung finden. .

Bcdenrechttiche Relevanz ist nur gegeben, wenn durch 'das einzelne Objekt bei verallge-

meinernder Betrachtüngsweise die In § 1 Abs . 5 BauGB genannten Belange . in einerWei=

se beruhli werden; die geeignet ist, das edürfnis rieclY einer ihre Zu äisiigkeit regelöden'

verbindlichen Bauleitplanung hervorzurufen (vgl . BVerwG, Urteil vom 03;12.1'992 -,4 c
27/'91 - E91, 234 ="OVSI 1993.439= GewArch 1993, 169 = ZBR 1993,142 =VBIBW

1993, 217 = BauR 1993, 315 =Buchholz 406.11 § 29 BauGB Nr. 48 = DOV 1993,620 =

NVwZ 1993, 983 _ ERS 54 Nr. 126) . Dies ist in Fällen wie dem vcrrregenden ernstlich nur .
"in Bezug auf die in § 1 Abs. 5 Nr. 1 und 4 BauGB angespröehenen Belange in Betracht zü-
ziehen und hierzu verneinen.

Durch die Einhaltung der Grenzwerte der28. ßlmSchV wird vorliegend sichergestellt,
dass durch die Mobilfunkanlage der Beigeladenen die allgemeinen Anforderungen en

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Im Sinne des § 1 Abs . 5 Nr. 1 8auC13 nicht be-

einträchtlgt werden, so dass insoweit die Annahme städtebaulicher Relevanz ausscheidet .

Denn die 26. SirnSchV konkretisiert das vom Normgeber für erferderüch'gehaltene Maß

	

.

dessen, was an Umwelteinwirkungen für die Nachbarschaft zumutbar ist (vgl. BVerfG,

Beschluss vom 12.02.1997 -1 BvR 1658196 - GewArch 1997, 235 = NJW 1997, 25fl9

NuR 1997, 394 = JZ 1997, 897 = BRS 59 Nr. 183) .

Eine relevante Auswirkung der streitigen Anlage auf das Ortsbild (§ 1 Abs. 5 Nr. 4

BauG9) ist ebenfalls nicht festzustellen.
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Antennenmasten von Mobiifunkanlagen auf Gebäuden sind den heutigen Gegebenheiten
entsprechend nicht per se ungewöhnlich und damit auffällig und eine erhebliche Einwir-
kung auf das Ortsbild ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Häufung derartiger An-
lagert - Stichwort Antennenwald` - anunehmen, weil die Zahl der Netzbetreiber be-

grenzt ist und diesezudem bemüht sind, Anlagen möglichst gemeinsam zu nutzen (vgl.
Erlass des Innenministeriums vom 13.022001- N83 -- 511-626.2 .- Amtsblau S-H 2001,
132) . Die Mobilfunkanlage wirkt nach dem Ergebnis derdurchgeführten Ortsbesichtigung
im vorhandenen Ortsbild aufgnmd ihrer konkreten Ausgestaltung auch nicht auffallend,

sondern angesichts der Grobteiiligkeit des Gebäudes, an dem sie angebracht ist - ebenso

wie die auf dem gegenüberliegenden Verwaltungsgebäude befindliche Stabantenne -

unaufdringlich und geradezu bescheiden.

Ist danach die'Mobiffunkahlege der. Beigeladenen nicht geeignet..eine,sMdtebaurechtiich

relevante Entwicklung eir=leiten, bestehen auch keine planungsrechtlichenSteige=rungsmöglichkeiten

der Kägerin, so dass dahinstehen kann, ob- wie die Klägerin meint -

die textlichen Festsetzungen des einschlägigen H-Plans derAnlage entgegenstünden,

was bei Annahme einer Nutzungshinzufügung" hinsichtlich des Gebäudes (siehe hierzu

etwa_Nieders. OVG aa0.) zumindestzweäelhaft sein dürft.! . �ol~-wie die Beigeladene

- meint-die Anlage jedenfalls im Wege der Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGS) zuzulassen

wäre, und, ob -worauf die Beigeladene ebenfalls verweist- die von der Klägerin be-

schlossene Veränderungssperre jedenfalls deshalb unbeachtlich wäre, weil Dir'eine -'aus

Sicht der Beigeladenen unzulässige - Verhinderungsplanung zugrunde liegt (vgL . in die-

.sein Zusammenhang BVerwG; Urseil vom 19.09.2002 -4C 13!01 - Buchholz 406.11 § 31

BauGS Nr. 40 = NVwZ 2003, 478

	

BauR 2003, 488 = DVBI 2003, 526).

Daweitere Gesichtspunkte, die die Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts der
14ägerin durch die streitige MoVlfunkanlage bezeichnen könnten, nicht ersichtlich sind,

bedarf es schfleßlich auch keiner Entscheidung darüber, ob eine Rechtsverletzung der

Klägerin - anders als der Beklagta meint- zur Folge hätte, dass nur ein baüäufsidhtüches

Einschreiten als ermessensfehlerfrei zu bewerten wäre (vgl:~insgweit BVerwG, Beschluss

vom 10.12.1997 -4 B 2x4197 - BayVB1 1998, 219 = BauR 1996, 319 = NVWZ 1998, 395 =

Buchhotz 406.19 Nachbarschutz Nr . 148 = BRS 59 Nr. 168, Urteil vom 18.08.1960 - I, C

42.59 - E 11, 95 =. Burhholz 310 § 113 VwG0 Nr. 14 = NJW 1961, 793 = DOV 1965, 382

= BayVBI 1961, 53)
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Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 1 und 3.162 Abs. 3 VwG0. Sie ist
gemäß § 167 VwG0 iVm den, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO vorläufig vollstreckbar.,

pie Berufung Ist zugelassen worden, weil das vorliegende Verfahren Fragen äuWA die
zur Oberzeugung des erkennenden Gerichts grundsätzlicher Klärurig bedürfen {§§ 124ä
Abs. 1 Satz 1, 124 Abs,1 Nr. 3VWGO). .

Rechtsmittelbelehrung-,

_Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung Mattfuft . Die :13eru~ ist inüefialb
eines Monats nach Zustellurig dieses Urbeils beim Schleswig-Holsteinischen VenMai- I
tungsgenciit; BrockdörffRaützau-Straßa .18, 24837Sc rleswig, schr'rftlioh einz aiegen .
Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteilszu begrün-
den.

	

. . .

Die Begründung ist, sofem sie nicht zugleich mitder Einlegung der Berufung erfolgt, bei
..-dem Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgetht~-Bronkdorff-Renizau-Straße 13, : - -
24837 Schleswig, einzureichen .
Sie nf einen bestimmten Antrag eiith"n sowie die im Einzelnen anzuführenden
Gründe derAnfechtung. Mangelt es in einem dieser Erfordernisse, so ist die_ Berufung
unzulässig .

	

.

Jeder Beteiligte muss sich für diesen Antrag durch einen Rechtsänwält ödet Rechtslehrer .
an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung
zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen . Juristische Personendes öffendi-

:- chen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder'Anges*lfe mit Befähi-

	

'
gung zum Richteramt sowie Diplomjuristen Im höheren Dienst, Gebietskörperschaften
auch durch Beamte oder Angestellte mit,Befähigung zum Richteramt der zuständigen
Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem
sie äls Mitgiied'zügeiiöten, vertreten fassen,

	

,

Jahcike
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